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MERKBLATT ÜBER EINFRIEDUNGEN, GEWÄCHSE UND 

KLEINBAUTEN 
 

 

 

Das Merkblatt richtet sich an Bauherrschaften und Projektierende sowie weitere interessierte Perso-

nen. Es zeigt im Sinne einer Zusammenfassung die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen sowohl 

aus privatrechtlicher wie öffentlich-rechtlicher Sicht. Die auszugsweise Zusammenstellung ist nicht 

abschliessend zu betrachten und soll vielmehr informativ und als Planungshilfe verstanden werden. 

Der Zuständigkeitsbereich der Gemeinde bezieht sich ausschliesslich auf das öffentliche Recht. 

Öffentlich-rechtliche Bestimmungen 

BAU- UND ZONENREGLEMENT  

Art. 33 Einzelbaum/Baumreihen geschützt 
1  Die im Zonenplan als geschützt bezeichneten Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen sind 

langfristig in ihrer räumlichen Wirkung und siedlungsökologischen Qualität zu erhalten. 
2 Zulässig sind fachgerechte Pflegemassnahmen. 
3 Gefährden bauliche Massnahmen einen geschützten Baum, so sind in Absprache mit der zuständi-

gen Behörde Schutzvorkehrungen vorzunehmen. 
4  Eine Baumfällbewilligung kann ausnahmsweise erteilt werden, wenn eines oder mehrere der nach-

folgenden Kriterien erfüllt sind:  
a. Der Baum in einem Zustand ist, der Massnahmen zum Erhalt aussichtslos erscheinen lässt,  
b. Der Baum im Sinne einer Pflegemassnahme zugunsten eines wertvollen Baumbestands entfernt 

oder eingreifend zurückgeschnitten werden muss,  
c. Der Baum Personen oder Bauten und Anlagen gefährdet und keine andere zumutbare Möglich-

keit der Gefahrenabwehr gegeben ist,  
d. Der Baum die ordentliche Grundstücksnutzung durch einen Neubau oder bauliche Änderungen 

unverhältnismässig einschränkt, 
e. Ausserordentliche Verhältnisse vorliegen und eine für die öffentlichen Interessen gesamthaft 

bessere Situation geschaffen wird, wobei der Baumschutz angemessen zu berücksichtigen ist. 
5 Im Baumfällgesuch ist nachzuweisen, dass sämtliche planerische Massnahmen und Pflegemass-

nahmen nicht geeignet sind, den Baum zu erhalten. Dazu ist ein Gutachten durch eine ausgewiese-
ne, unabhängige Fachperson zu erstellen. 

6 Wird die Baumfällbewilligung erteilt, so ist eine Ersatzpflanzung gemäss Art. 35 vorzunehmen und 
langfristig zu sichern. 

7 Bei einem natürlichen Abgang eines geschützten Einzelbaums, einer Baumgruppe oder einer Baum-
reihe ist ebenfalls eine Ersatzpflanzung gemäss Abs. 6 vorzunehmen. 

 

 

Art. 34 Bäume innerhalb der Bauzone 
1  Innerhalb der Bauzone sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf 

1 m Höhe ab gewachsenem Boden) in ihrer räumlichen Wirkung und siedlungsökologischen Qualität 
zu erhalten. 

 



2 Gefährden bauliche Massnahmen einen erhaltenswerten Baum, so sind in Absprache mit der zu-
ständigen Behörde Schutzvorkehrungen vorzunehmen. 

 
3 Für die Fällung von Bäumen mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm ist ein Baumfällgesuch 

einzureichen. Dieses hat Informationen zu enthalten über die Art und Grösse des zu fällenden Bau-

mes, den Standort, die Begründung warum der Baum gefällt werden soll, die vorgesehene Ersatz-

pflanzung und den Nachweis, weshalb der Baum nicht gehalten werden kann. 
4  Eine Baumfällbewilligung kann erteilt werden, wenn folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind: 
 

a. Für nicht im Zonenplan dargestellte Bäume nur ein geringes oder kein öffentliches Interesse an 
deren Erhaltung besteht,  

b. Bei Baumreihen oder -gruppen die räumliche Wirkung der Einheit durch die Entfernung eines 
Einzelobjekts nicht geschmälert wird,  

c. Ein gleichwertiger Ersatz mittels Ersatzpflanzung sichergestellt werden kann. 
 

 

Art. 35 Ersatzpflanzung  
1  Ersatzpflanzungen sind so anzulegen, dass sie ökologisch und landschaftstypisch mittelfristig eine 

gleichwertige Funktion übernehmen können. Die Ersatzpflanzung erhält denselben Schutzstatus 
analog Art. 33 und Art. 34. 

2 Ist ein Ersatz auf dem gleichen Grundstück nicht möglich, kann der Ersatz auf anderen Grundstü-
cken im Umkreis von 100 m bewilligt werden, wenn die öffentlichen Interessen damit nicht geschmä-
lert werden. 

3 Ist eine Ersatzpflanzung nicht möglich, legt der Gemeinderat unter Berücksichtigung der räumlichen 

und siedlungsökologischen Bedeutung die Ersatzabgabe pro Baum fest (mind. CHF 5'000.-). Die 

Höhe der Abgabe orientiert sich an den Kosten für die Erstellung und Pflanzung eines ebenbürtigen 

Ersatzes und wird zweckgebunden eingesetzt. 

 

 

Art. 36 Naturobjekte3 (Einzelbaum, Baumreihe, Hecke, Feldgehölze, Uferbestockungen) 
1  Die im Zonenplan bezeichneten Naturobjekte sind zu erhalten und zu pflegen. Verboten sind alle 

Massnahmen, die direkt oder indirekt den Erhalt eines Naturobjekts gefährden. Bei ihrem natürlichen 
Abgang sind sie durch die Eigentümerschaft zu ersetzen. 

2 Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Pflege gemäss der kantonalen Verordnung zum 
Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen bzw. dem Wasserbaugesetz bleibt gewähr-
leistet. 

3 Hoch- und Tiefbauten sowie Terrainveränderungen haben von Naturobjekten einen Abstand von 

mindestens 6.0 m einzuhalten. 
4  Wird ein überwiegendes Interesse an der Veränderung oder Beseitigung eines Naturobjektes nach-

gewiesen, kann der Gemeinderat eine entsprechende Bewilligung mit der Auflage erteilen, dass in 
der unmittelbaren Umgebung gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. 
 
3Gemäss Anhang 4.5 der Verordnung des Bundesrates über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung) vom 9. Juni 1986 
(SR 814.013) dürfen Dünger und diesen gleichgestellte Erzeugnisse in Hecken und Feldgehölzen sowie in deren Umgebung 
(3 m breiter Streifen) nicht verwendet werden. Die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmittel in Hecken und Feldgehölzen 
ist untersagt (vgl. Anhang 4.3 der Stoffverordnung). 

Art. 26 Terrainveränderungen, Stützkonstruktionen 
1  Bauten sind durch geeignete Projektvorschläge so in die topografischen Verhältnisse einzufügen, 

dass Terrainveränderungen und künstlich gestützte Böschungen auf ein Minimum beschränkt blei-
ben. 

2 Stützmauern und Terrainveränderungen sind auf das nötige Minimum zu beschränken. Zur Beurtei-
lung der Bauprojekte bezüglich ihrer Umgebungsgestaltung erlässt der Gemeinderat Richtlinien. 

 
Richtlinien für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern finden Sie hier. 
 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.udligenswil.ch/_docn/3335881/Richtlinien_Aufschuttungen_-_Abgrabungen.pdf.pdf


PLANUNGS- UND BAUGESETZ DES KANTONS LUZERN (PBG)  
 

§ A1-124 Grenzabstand bei Kleinbauten 

Bei Anbauten und freistehenden Bauten beträgt der Grenzabstand, gemessen ab äusserstem Gebäu-

deteil, 3 m, sofern sie nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen und nicht mehr als 3,5 m Fassa-

denhöhe, 4,5 m Firsthöhe und 10 m Fassadenlänge aufweisen. 

§ A1-126 Grenzabstand bei Mauern, Einfriedungen, Böschungen und Gewächsen 
1 Stützmauern, freistehende Mauern und Einfriedungen, die nicht mehr als 1,5 m über das gewachse-

ne Terrain hinausragen, dürfen an die Grenze gestellt werden. Übersteigen sie dieses Mass, sind sie 

um das Doppelte ihrer Mehrhöhe, höchstens aber 4 m, von der Grenze zurückzusetzen. Vorbehalten 

bleibt Absatz 2. 
2 Für Stützmauern und freistehende Mauern, die mehr als 2 m über das gewachsene Terrain hinaus-

ragen, sind die Abstandsvorschriften für Bauten massgebend. Das gilt auch für Einfriedungen, die 

keinen Durchblick gewähren. 
3 Für Böschungen und Aufschüttungen sind diese Bestimmungen sinngemäss anzuwenden. 
4 Vorbehalten bleiben abweichende, öffentlich beurkundete Vereinbarungen der Nachbarn. 
5 Der Grenzabstand bei Gewächsen richtet sich nach den Vorschriften des Einführungsgesetzes zum 

Zivilgesetzbuch. 

STRASSENGESETZ DES KANTONS LUZERN (STRG) 
 

§ 86 Abstände von Pflanzen 
1 Der Abstand von Bäumen beträgt ausserhalb der Bauzonen 4 m zu öffentlichen und 3 m zu privaten 

Strassen, innerhalb der Bauzonen 2 m zu öffentlichen und 1 m zu Privatstrassen. 
2 Der Abstand der Bäume von Wäldern beträgt zu Kantonsstrassen 5 m und zu den übrigen Strassen 

3 m, ausgenommen zu Waldstrassen. Für das Niederholz gelten die Abstände gemäss Absatz 4. 
3 Neue Strassen haben zum Wald die in Absatz 2 genannten Abstände einzuhalten. Ausnahmen kann 

die gemäss § 136 Absatz 4 des Planungs- und Baugesetzes zuständige Behörde erteilen, wenn die 

dort verlangten Voraussetzungen erfüllt sind. 
4  Für Hecken, Sträucher und dergleichen gelten die Abstände gemäss § 87. 
5 Die Vorschriften über die Sichtzonen (§ 90) sind sinngemäss anzuwenden. 
6  Die Abstandsvorschriften gelten nicht für Bepflanzungen, die Bestandteile einer Strasse sind (§ 12). 
7 Der Grundeigentümer ist zum rechtzeitigen Zurückschneiden der Pflanzen verpflichtet. Unterlässt er 

diese Arbeit, ist sie auf seine Kosten von der Strassenverwaltungsbehörde zu veranlassen. In Härte-

fällen kann die Strassenverwaltungsbehörde dem Grundeigentümer diese Kosten ganz oder teilwei-

se erlassen. 

§ 87 Abstände von Einfriedungen und Mauern 

Einfriedungen und Mauern haben zur Fahrbahn oder zu einem Radweg einen Abstand von mindes-

tens 0,6 m einzuhalten. Sind sie höher als 1,50 m, haben sie bei Kantons- und Gemeindestrassen 

ausserorts zusätzlich das halbe Mass der Mehrhöhe als Abstand einzuhalten. 

§ 89 Messweise 
1 Die Abstände werden ab der Grenze der Strassenparzelle gemessen. 
2 Ist die Strasse nicht vermarcht oder stimmt die im Grundbuchplan eingetragene Grenze nicht mit den 

tatsächlichen Verhältnissen überein, werden die Abstände ab dem Fahrbahnrand oder ab der Aus-

senkante des Trottoirs, des Rad- oder Gehwegs gemessen. 
3 Bei Bäumen werden die Abstände bis zur Stockmitte gemessen. Bei Sträuchern, Hecken, Niederholz 

usw. ist bis zu ihrem äussersten Rand auf der Strassenseite zu messen. 



§ 90 Sichtzonen 
1 Bauten und Anlagen dürfen weder errichtet noch geändert werden, wenn dadurch die erforderlichen 

Sichtverhältnisse der Strassenbenützer beeinträchtigt werden. 
2 Innerhalb der Sichtzone ist die freie Sicht zu gewährleisten. 
3 Wer um Bewilligungen nach diesem Gesetz nachsucht, hat die erforderliche Sichtzone nachzuwei-

sen. Sofern die Sichtzone Nachbargrundstücke betrifft, hat der Gesuchsteller die schriftliche Erklä-

rung der betroffenen Grundeigentümer zur Freihaltung der Sichtzone und die Zustimmung zur An-

merkung als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung beizubringen. Die Sichtzone ist von der 

Bewilligungsbehörde auf Kosten des Gesuchstellers auf den betroffenen Grundstücken als öffent-

lich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anmerken zu lassen. 
4 Die zuständige Dienststelle kann bei Kantonsstrassen im Strassenprojekt, bei der Erteilung von Be-

willigungen nach diesem Gesetz oder durch Verfügung im Einzelfall Sichtzonen auf das angrenzen-

de Land legen. Die gleiche Kompetenz hat die Gemeinde bei den übrigen Strassen. 

§ 92 Verbot von verkehrsgefährdenden Einrichtungen 
1 Einrichtungen, die den Verkehr gefährden, insbesondere Bauten, Anlagen, Einfriedungen, Mauern, 

Materiallagerungen, Anpflanzungen und Stacheldrahtzäune, sind untersagt. 
2 Das Ableiten von Wasser auf die Strasse ist verboten. 

Privatrechtliche Bestimmungen 

EINFÜHRUNGSGESETZ ZUM SCHWEIZERISCHEN ZIVILGESETZBUCH (EGZGB) 
 

§ 86 Grenzabstand bei Gewächsen 
1 Der Grenzabstand ist die Distanz zwischen der Grenze und der Mitte des Stamms, bei Sträuchern 

und Hecken des grenznächsten Stamms, am Boden waagrecht zur Grenze gemessen. 
2 Der Grenzabstand beträgt 

 a.  3 m für hoch- und 2 m für niederstämmige Obstbäume, 

 b.  6 m für Nuss-, Kastanien- und alle übrigen hochstämmigen Bäume, 

 c.  0,5 m für Zwergbäume, Sträucher, Grünhecken und Reben sowie jegliche Pflanzungen gegen

  über Wald. 
3 Wachsen Zwergbäume, Sträucher, Grünhecken und Reben höher als 1 m, hat der Grenzabstand bis 

auf 4 m mindestens die Hälfte ihrer Höhe zu betragen, und sie sind entsprechend zurückzuschnei-

den. 
4 Werden Bäume, Sträucher, Grünhecken und Reben, die zu nahe an der Grenze stehen, von der 

Nachbarin oder vom Nachbarn während zehn Jahren geduldet, gelten sie als zugelassen und blei-

ben als solche in ihrem Bestand, nicht aber in ihrem Ausmass geschützt. Wenn zugelassene Ge-

wächse eingehen, ist für Neupflanzungen wieder der gesetzliche Grenzabstand zu wahren. 
5 Vorbehalten bleiben anders lautende Bestimmungen des öffentlichen Rechts. 

§ 87 Nachbarliches Zutrittsrecht 
1 Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer ist berechtigt, Nachbargrundstücke zu betreten 

oder vorübergehend zu benützen, wenn dies erforderlich ist, um eine Baute oder Anlage zu erstellen 

oder zu unterhalten oder Bäume, Sträucher, Hecken oder Reben zu schneiden. 
2 Die berechtigte Person hat den Nachbarinnen und Nachbarn das Vorhaben rechtzeitig anzuzeigen. 

Sie hat die Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt auszuführen und einen allfälligen Schaden am 

Nachbargrundstück zu ersetzen. 
3 Das Gericht entscheidet bei Streitigkeiten über Bestand und Umfang des nachbarlichen Zutritts-

rechts. Es kann die Zutrittsberechtigten auf Begehren der Grundeigentümerin oder des Grundeigen-

tümers zu einer angemessenen Sicherheitsleistung verpflichten. 

 



§ 89 Einfriedungen 
1 Wer durch die Art der Benützung seines Grundstücks eine Einfriedung (Zaun, Mauer, Grünhecke 

und dergleichen) notwendig macht, hat diese zu erstellen und zu unterhalten. 
2 Trifft das für zwei aneinander grenzende Grundstücke zu, haben deren Eigentümerinnen und Eigen-

tümer die Einfriedungen längs der gemeinsamen Grenze je hälftig zu erstellen und zu unterhalten. 

Bemerkungen zu den Gesetzestexten 

In einzelnen Gesetzesauszügen wird darauf hingewiesen, dass unter gewissen Umständen keine 

Pflicht für ein Baugesuch besteht. In der heutigen Zeit des verdichteten Bauens und angesichts der 

sehr engen Platzverhältnisse zwischen den einzelnen Liegenschaften gibt es vermehrt Probleme, 

welche nicht sachlicher als vielmehr zwischenmenschlicher Natur sind. Es wird deshalb empfohlen in 

jedem Falle einer Umgestaltung des Aussenraumes den Kontakt zur Gemeindebehörde zu suchen, 

nur so können Missverständnisse vorzeitig begrenzt und wenn immer möglich verhindert werden. 

Seitens der Behörde wird versucht nach Möglichkeit unbürokratisch eine an der Situation bemessene 

Lösung zu finden. Zu einem Gespräch sind wir gerne bereit. 

 

 
Stand: Mai 2025 

 


